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ren. Pastorale Projekte haben bei der Bewilligung von
Mitteln Vorrang.

b) Soweit der PGR darüber hinaus Mittel für besondere
Projekte benötigt, hat er das Recht hierzu jederzeit ei-
nen begründeten Antrag an den Kirchenvorstand
bzw. an die Verbandvertretung des Kirchengemeinde-
verbandes zu stellen. Vor Entscheidung hierüber ist
der PGR zu hören.

c) Der Pfarrgemeinderat berät und entscheidet über die
Verwendung von Erlösen aus von ihm durchgeführ-
ten Festen und Aktionen und informiert den Kir-
chenvorstand bzw. die Verbandsvertretung des Kir-
chengemeindeverbandes über seine Entscheidung.

(4) Zur gegenseitigen Information und gemeinsamer Bera-
tung über die wirtschaftliche Situation des Seelsorgebe-
reiches, über die Caritasarbeit u.a. soll der Pfarrgemein-
derat regelmäßig den Kirchenvorstand bzw. die Ver-
bandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes zu
gemeinsamen Sitzungen einladen.

(5) Der Pfarrgemeinderat ist bei der Planung größerer Pro-
jekte vom Kirchenvorstand bzw. der Verbandsvertretung
des Kirchengemeindeverbandes an den Beratungen zu
beteiligen und hat vor der abschließenden Beschlussfas-
sung des Kirchenvorstandes bzw. des Kirchengemeinde-
verbandes ein Votum abzugeben.

§ 13
Vermittlungsinstanzen

Bei schwerwiegenden Konflikten, die im Pfarrgemeinderat
nicht mehr lösbar sind, sollen der Stadt- bzw. Kreisdekanatsrat
und der Dechant oder der Diözesanrat zur Vermittlung ange-
rufen werden. Gelingt es auch diesen nicht, eine Einigung her-
beizuführen, kann der Erzbischof angerufen werden. 

§ 14
Auflösung des Pfarrgemeinderates

Der Erzbischof kann bei Vorliegen schwerwiegender Gründe
im Einvernehmen mit dem Diözesanrat einen Pfarrgemeinde-
rat auflösen. Für die verbleibende Amtszeit kann der Erzbi-
schof eine Neuwahl ansetzen.

§ 15
Inkrafttreten

Die vorstehende Satzung für die Pfarrgemeinderäte in der Erz-
diözese Köln tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Satzung für die Pfarrgemeinderäte im Erzbistum Köln vom
17. Juni 2013 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2013, Nr. 144)
außer Kraft. 

Köln, 6. Dezember 2016

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 9 Wahlordnung für die Pfarrgemeinderäte in der 
Erzdiözese Köln (WO)

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Wahlgrundsätze

(1) Die Mitglieder der Pfarrgemeinderäte gemäß § 3 Abs. 1 b)
der Satzung für die Pfarrgemeinderäte in der Erzdiözese
Köln (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2017, Nr. 8, im
selben Heft) in der jeweils geltenden Fassung (im Folgen-
den: PGR-Satzung) werden in allgemeiner, unmittelba-
rer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.

(2) Jeder Wahlberechtigte des Seelsorgebereichs kann die ent-
sprechend § 3 Abs. 1 b) PGR-Satzung festgelegte Zahl
der Stimmen abgeben.

§ 2
Wahltermin

Die Wahlen der Pfarrgemeinderäte finden regelmäßig alle 
vier Jahre statt, soweit nicht der Erzbischof in begründeten
Einzelfällen eine andere Amtsperiode festlegt (§ 5 Abs. 1
PGR-Satzung) oder Neuwahlen anordnet (§ 14 PGR-Sat-
zung).

§ 3
Zahl der Mitglieder

Die Zahl der zu wählenden Mitglieder folgt aus § 3 Abs. 1 b)
der PGR-Satzung.

§ 4
Regelung zur Bildung von Wahlbereichen

In Seelsorgebereichen können Wahlbereiche gebildet werden,
wenn dies aus räumlichen und pastoralen Gründen angezeigt
ist. Besteht der Seelsorgebereich aus mehreren Pfarrgemein-
den, sollte die Zahl der Wahlbereiche mindestens der Zahl der
Pfarrgemeinden entsprechen. Falls angezeigt, kann sie auch
darüber hinaus gehen.
Der Pfarrgemeinderat legt die Wahlbereiche fest und teilt diese
dem Wahlausschuss mit. 

§ 5
Wahlverfahren bei Bildung von Wahlbereichen

(1) Der Pfarrgemeinderat legt das Wahlverfahren fest und
teilt dies dem Wahlausschuss mit.

(2) Wahlmodus

Für die je nach Größe des Seelsorgebereichs zu wählen-
den Kandidat/inn/en stehen folgende Wahlmodi zur Ver-
fügung:

a) proportionale Wahl
Die proportionale Wahl sieht vor, dass die Zahl der zu
Wählenden verhältnismäßig nach Größe (Gläubigen-
zahl) der Wahlbereiche aufgeteilt wird.

b) paritätische Wahl
Die Zahl der Kandidat/inn/en wird in gleicher Weise
auf die jeweiligen Wahlbereiche aufgeteilt.

c) modifiziert proportionale Wahl
Die Zahl der Kandidat/inn/en wird nicht strikt nach
der Gläubigenzahl aufgeteilt. Die Beteiligten legen
den Proporzschlüssel nach ortsspezifischen Kriterien
fest.
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(3) Stimmzettel
Für die Durchführung der Wahl wird vom Wahlaus-
schuss ein einheitlicher Stimmzettel mit den Namen aller
Kandidat/inn/en aus den Wahlbereichen erstellt. Die
Kandidat/inn/en aus verschiedenen Wahlbereichen wer-
den auf dem gemeinsamen Stimmzettel getrennt aufge-
führt, entweder unter der Überschrift des jeweiligen Na-
mens des Wahlbereiches oder in getrennten Kolumnen.

(4) Wahlmöglichkeiten
Die Wahlberechtigten im Seelsorgebereich haben gleiches
Stimmrecht. Sie können ihre Stimmen gemäß der Zahl
der zu wählenden Mitglieder (vgl. § 3 Abs.1 b) PGR-Sat-
zung) auf alle Kandidaten verteilen, die auf dem Stimm-
zettel verzeichnet sind.

(5) Wahlergebnis
Gewählt sind die Kandidat/inn/en mit den meisten Stim-
men aus den jeweiligen Wahlbereichen bis zu der Anzahl,
die vorher als Mitgliederzahl für bzw. den jeweiligen
Wahlbereich festgelegt wurde.

§ 6
Aktives und passives Wahlrecht

Das aktive und passive Wahlrecht ist in § 4 Abs. 2 bis 4 der
PGR-Satzung geregelt.

§ 7
Wahlrecht in einem anderen Seelsorgebereich

(1) Wer am Leben eines anderen Seelsorgebereichs innerhalb
des Erzbistums Köln, in dem er/sie nicht seinen Haupt-
wohnsitz hat, aktiv teilnimmt und deshalb in diesem an-
deren Seelsorgebereich wählen will, stellt einen Antrag an
den Wahlausschuss des Wahlseelsorgebereiches auf Aner-
kennung seiner/ihrer Wahlberechtigung und Aufnahme
in die Wählerliste.

(2) Über den Antrag entscheidet der Wahlausschuss. Wird
dem Antrag zugestimmt, sind sowohl der/die Antragstel-
ler/in als auch dessen/deren Wohnsitzseelsorgebereich
schriftlich zu informieren.

Der Wahlausschuss des Wahlseelsorgebereiches teilt dem
Wohnsitzseelsorgebereich die erfolgte Eintragung in die
Wählerliste mit und bittet um Streichung des Namens
aus der Wählerliste des Wohnsitzseelsorgebereiches.

Die Ausübung des aktiven Wahlrechts in mehreren Seel-
sorgebereichen ist unzulässig.

(3) Wird der Antrag abgelehnt, ist der/die Antragsteller/in
unter Angabe der Gründe hierüber schriftlich zu benach-
richtigen.

II. Wahlvorbereitung

§ 8
Berufung und Zusammensetzung des Wahlausschusses

(1) Zur Vorbereitung der Wahl beruft der Pfarrgemeinderat
mindestens neun Monate vor dem Wahltermin einen
Wahlausschuss.

(2) Dem Wahlausschuss gehören an:

a) der Pfarrer oder ein/e von ihm benannte/r
Vertreter/in und

b) sechs bis zwölf vom Pfarrgemeinderat zu wählende
wahlberechtigte Gemeindemitglieder.

(3) Der Wahlausschuss wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsit-
zende/n. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Anwe-
senden gefasst.

(4) Besteht in einem Seelsorgebereich noch kein Pfarrge-
meinderat, beruft der Pfarrer sechs bis zwölf wahlberech-
tigte Gemeindemitglieder aus dem Seelsorgebereich in
den Wahlausschuss.

§ 9
Aufgaben des Wahlausschusses

(1) Der Wahlausschuss hat die Aufgaben:

1. Kandidat/inn/en für die Wahl des Pfarrgemeinderates
aufzustellen (§ 10 WO),

2. die eingehenden Ergänzungsvorschläge auf ihre Ord-
nungsmäßigkeit zu prüfen (§ 10 Abs. 4 u. 5 WO; § 4
Abs. 3 u. § 5 Abs. 4 PGR-Satzung),

3. den endgültigen Wahlvorschlag bekannt zu geben 
(§ 11 WO),

4. ggf. den Versand bzw. die Verteilung der Wahlbenach-
richtigungen zu organisieren,

5. Wahllokale und Zeitdauer für die Wahl zu bestimmen
(§ 9 Abs. 2 WO),

6. den Ablauf der Wahl innerhalb eines Zeitraumes von
14 Tagen ggf. an verschiedenen Orten zu gewährleis-
ten (§ 9 Abs. 2 WO),

7. die Stimmzettel herzustellen (§ 12 WO),

8. das Wählerverzeichnis zu erstellen,

9. die Wahlvorstände zu bestellen (§ 13 WO),

10. das Wahlergebnis zu prüfen und endgültig festzustel-
len (§ 16 Abs. 1 WO) sowie

11. über den Antrag eines Katholiken oder einer Katholi-
kin eines anderen Seelsorgebereichs auf Anerkennung
der Wahlberechtigung in seinem Seelsorgebereich zu
entscheiden (§ 7 WO).

(2) Der Wahlausschuss bestimmt die Wahllokale und setzt ei-
ne ausreichende Zeitdauer für die Wahl (maximal 14 Ta-
ge bis zum für das Erzbistum Köln festgelegte Wahlda-
tum) fest. In den Seelsorgebereichen kann der Wahlaus-
schuss nach Rücksprache mit dem PGR mehrere
Wahllokale an entsprechend geeigneten Orten einrich-
ten. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass jede/jeder Wahlbe-
rechtigte nur einmal ihre/seine Stimme abgeben kann. 

§ 10
Wahlvorschläge

(1) Der vom Wahlausschuss aufzustellende Wahlvorschlag
soll um die Hälfte mehr Kandidat/inn/en enthalten, min-
destens jedoch zwei mehr, als zu wählen sind. Der Wahl-
ausschuss soll seinen Wahlvorschlag in geeigneter Weise
vorstellen und bekannt machen. Abweichungen davon
sind dem Erzbischof über die Hauptabteilung Seelsorge-
bereiche im Erzbischöflichen Generalvikariat sowie dem
Diözesanrat mitzuteilen.

(2) Im Wahlvorschlag sind die Namen der Kandidat/inn/en
in alphabetischer Reihenfolge mit Angabe von beruflicher
Tätigkeit, Alter, Anschrift und ggf. Wahlbereich aufzu-
führen. Aufgestellt werden können auch Katholik/inn/en
aus einem anderen Seelsorgebereich, sofern sie am kirch-
lichen Leben im Seelsorgebereich aktiv Anteil nehmen,
die Anerkennung der Wahlberechtigung in dem Wahlbe-
reich erfolgt ist und sie für keinen anderen Pfarrgemein-
derat kandidieren (vgl. § 4 Abs. 4 PGR-Satzung).

(3) Der Wahlausschuss macht spätestens vier Monate vor
dem Wahltermin seinen Wahlvorschlag im Seelsorgebe-
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reich bekannt. Dieser Wahlvorschlag ist unmittelbar nach
der Bekanntgabe für die Dauer von zwei Wochen zur
Einsicht offen zu legen. Er ist außerdem im Seelsorgebe-
reich in sonstiger geeigneter Weise, z. B. im Gottesdienst,
durch Aushang, im Pfarrbrief, auf der Homepage kund-
zutun.

Wurde in dem Wahlvorschlag des Wahlausschusses als
Kandidat/in eine Person mit Wohnsitz in einem anderen
Seelsorgebereich aufgenommen, ist hiervon gleichzeitig
mit der Bekanntgabe des Wahlvorschlags dem betroffe-
nen Wohnsitzseelsorgebereich Mitteilung zu machen.

Die Ausübung des passiven Wahlrechts in mehreren Seel-
sorgebereichen ist unzulässig.

(4) Gleichzeitig sind die Gläubigen im Seelsorgebereich da-
rauf hinzuweisen, dass innerhalb der Offenlegungsfrist
des Wahlvorschlags weitere Vorschläge beim Wahlaus-
schuss eingereicht werden können. Der Vorschlag des
Wahlausschusses wird nach Prüfung der Ordnungsmä-
ßigkeit (§ 9 Abs. 2 WO) um diese ergänzt.

(5) Ein Ergänzungsvorschlag darf nicht mehr Namen enthal-
ten, als Mitglieder zum Pfarrgemeinderat zu wählen sind.

Für den Ergänzungsvorschlag sind mindestens 20 Unter-
schriften von Wahlberechtigten erforderlich.

§ 11
Bekanntgabe des endgültigen Wahlvorschlags

Der Wahlausschuss hat nach Ablauf der Offenlegungsfrist
innerhalb einer Woche den endgültigen Wahlvorschlag in al-
phabetischer Reihenfolge aufzustellen und im Gottesdienst
oder in sonstiger Weise (z. B. durch Wahlbenachrichtigung,
Aushang, im Pfarrbrief, in der lokalen Presse, auf der Homepa-
ge oder in sozialen Netzwerken) bekannt zu geben.

III. Wahldurchführung

§ 12
Stimmzettel

Auf den Stimmzetteln sind die Kandidat/inn/en in alphabe-
tischer Reihenfolge mit den in dem Wahlvorschlag enthalte-
nen Angaben aufzuführen. Ferner ist die Zahl der zu wählen-
den Mitglieder zu vermerken.

§ 13
Wahlvorstand

Zur Durchführung der Wahl hat der Wahlausschuss für jedes
Wahllokal einen Wahlvorstand mit der erforderlichen Zahl
von Mitgliedern, jedoch mindestens zwei Mitglieder, zu bestel-
len. Kandidaten für die Wahl des Pfarrgemeinderates können
dem Wahlvorstand nicht angehören. Der Wahlvorstand hat für
den ungestörten Ablauf der Wahl zu sorgen, die Wähler zu re-
gistrieren und die Stimmzettel entgegenzunehmen. Über die
Wahldurchführung hat der Wahlvorstand eine Niederschrift
zu erstellen, die von den Mitgliedern des Wahlvorstandes zu
unterzeichnen ist und dem/der Wahlausschuss-Vorsitzenden
umgehend zuzuleiten ist.

§ 14
Wahlhandlung

(1) Die Wähler geben zur Kontrolle ihrer Wahlberechtigung
und zur Registrierung im Wählerverzeichnis Namen, Al-
ter und Anschrift bekannt. Die Angaben sind in Zweifels-
fällen durch Personalpapiere zu belegen.

(2) Die Wähler kreuzen auf dem Stimmzettel höchstens so
viele Namen von Kandidat/inn/en an, wie Mitglieder des
Pfarrgemeinderates zu wählen sind.

(3) Zu den Grundsätzen eines ordnungsgemäßen Wahlver-
fahrens gehört die Öffentlichkeit der Wahl (vgl. „Wahl-
grundsätze“, § 1 WO). Wichtig ist, dass vor der Eröff-
nung der Wahlhandlung durch den Wahlvorstand bis
zum Abschluss niemandem der Zutritt zum Wahlraum
und die Beobachtung des Ablaufs verboten werden kön-
nen, sofern die Wahlhandlung dadurch nicht gestört
wird. Die Stimmenauszählung und die Verkündigung des
Wahlergebnisses mit Eintragung in die Niederschrift und
deren abschließende Unterzeichnung gehören noch zur
Wahlhandlung und sind öffentlich.

§ 15
Briefwahl

(1) Die Briefwahl ist als Form der Wahlbeteiligung ausdrück-
lich vorgesehen. Zu ihrer Ausübung hat der Wahlberech-
tigte die Ausstellung eines Briefwahlscheines zu beantra-
gen.

(2) Die Beantragung der Briefwahl kann vom Tage nach der
Bekanntgabe des endgültigen Wahlvorschlags bis ein Tag
vor dem Wahltag schriftlich oder mündlich beim Wahl-
ausschuss erfolgen. Der Briefwahlschein wird zusammen
mit dem Stimmzettel und dem amtlichen Wahlumschlag
ausgehändigt.

(3) Die Ausstellung eines Briefwahlscheins ist im Wählerver-
zeichnis zu vermerken oder in einem besonderen Ver-
zeichnis festzuhalten, das den Wahlvorständen zur Regis-
trierung übergeben wird.

(4) Der/Die Wähler/in hat in einem verschlossenen Um-
schlag den Briefwahlschein und den verschlossenen amt-
lichen Wahlumschlag mit seinem Stimmzettel so recht-
zeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am
Wahltag bis zum Ende der festgesetzten Wahlzeit beim
Wahlausschuss eingeht. Auf dem Briefwahlschein hat
der/die Wähler/in zu versichern, dass er/sie den Stimm-
zettel persönlich durch Kennzeichnung der Kandi-
dat/inn/en ausgefüllt hat.

IV. Abschluss der Wahl

§ 16
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Gewählt als Mitglieder des PGR sind in der Reihenfolge
der auf sie entfallenden Stimmen so viele Kandi-
dat/inn/en, wie sie der festgelegten Anzahl der zu wählen-
den Mitglieder des PGR entsprechen.

Bei der Wahl nach Wahlbereichen sind die Kandi-
dat/inn/en gewählt, die die meisten Stimmen aus den je-
weiligen Wahlbereichen bis zu der Anzahl, die vorher als
Mitgliederzahl für den jeweiligen Wahlbereich festgelegt
wurde, erhalten haben.

(2) Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn auf ihm mehr Namen
angekreuzt sind, als Kandidat/inn/en zu wählen waren.
Er ist auch ungültig, wenn einzelne Kandidat/inn/en
mehrfach angekreuzt oder neben der Kennzeichnung des
Gewählten weitere Zusätze angebracht wurden.

(3) Über die Gültigkeit von Stimmzetteln mit zweifelhafter
Kennzeichnung entscheidet der Wahlausschuss.

(4) Der Wahlausschuss nimmt noch am Wahltag – nach Be-
endigung aller Wahlhandlungen und dem Eingang der
Niederschriften der Wahlvorstände sowie der Stimmzettel –
die Stimmzählung aller abgegebenen Stimmen im Seel-
sorgebereich sowie der Briefwahlscheine vor und stellt das
endgültige Wahlergebnis fest. 
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§ 17
Bekanntgabe des Wahlergebnisses und Einspruchsfrist

(1) Der Wahlausschuss hat über die Wahl eine Niederschrift
für den Seelsorgebereich zu erstellen. Das Ergebnis ist
noch am Wahltag, spätestens jedoch am darauffolgenden
Tag dem Diözesanrat per Fax oder E-Mail mitzuteilen.

(2) Der Wahlausschuss veröffentlicht spätestens am Montag
nach dem Wahlsonntag für die Dauer einer Woche das
Wahlergebnis durch Aushang.

(3) Binnen einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses kann die Gültigkeit der Wahl beim Wahlausschuss
schriftlich unter Angabe der Gründe angefochten wer-
den. Der Einspruch kann nur auf Mängel in der Person
einer/eines Gewählten oder auf Verfahrensmängel ge-
stützt werden, die für das Verfahren erheblich sind. Der
Wahlausschuss hat Wahlanfechtungen mit seiner Stel-
lungnahme unverzüglich dem Erzbischof vorzulegen, da-
mit darüber entschieden werden kann.

V. Schlussbestimmungen

§ 18
Bekanntgabe

(1) Der Vorsitzende des Wahlausschusses sendet zeitnah,
mindestens innerhalb einer Woche, den Wahlbericht
über den Diözesanrat an den Erzbischof.

(2) Die Namen der Mitglieder des Pfarrgemeinderates sowie
der/des Vorsitzenden und des Vorstandes sind vom Pfar-
rer bis spätestens sieben Wochen nach dem Wahltermin
der Pfarrgemeinde bekannt zu geben.

(3) Die/Der Vorsitzende des PGR teilt innerhalb von acht
Wochen nach der Konstituierung dem Erzbischof über
den Diözesanrat die Zusammensetzung des Pfarrgemein-
derates (Namen und Kontaktdaten aller Mitglieder,
der/des Vorsitzenden und des Vorstandes) mit. Diese Da-
ten leitet der Diözesanrat auch an den zuständigen Stadt-
und Kreiskatholikenrat weiter.

§ 19
Inkrafttreten

Die vorstehende Wahlordnung tritt zum 01.01.2017 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die bisher gültige Wahlordnung für die Pfarr-
gemeinderäte im Erzbistum Köln vom 17. Juni 2013 (Amts-
blatt des Erzbistums Köln 2013, Nr. 145) außer Kraft.

Köln, 6. Dezember 2016

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 10 Ordnung zur Nutzung pfarreigener Kirchen und 
Gebäude in den Seelsorgebereichen für pastorale 
Zwecke der Internationalen Katholischen 
Seelsorge (IKS) – Nutzungsordnung IKS

§ 1
Nutzungsüberlassung 

Die Kirchengemeinden stellen der Internationalen Katholi-
schen Seelsorge (IKS) für pastorale Zwecke der IKS pfarreigene
Kirchen und Gebäude in den Seelsorgebereichen zur Nutzung
oder Mitbenutzung zur Verfügung. 

Die Überlassung zur Nutzung oder Mitbenutzung ist von der
Kirchengemeinde schriftlich der IKS zu bestätigen. 

Bei Überlassung pfarreigener Kirchen und Gebäude hat die
Kirchengemeinde die zur Nutzungsüberlassung vorgesehenen
Gebäude/Räume, ihre Größe und die in Aussicht genommene
Zeit der Inanspruchnahme dem Erzbistum Köln als Träger der
Internationalen Katholischen Seelsorge (IKS) mitzuteilen.

§ 2
Finanzierung

Für die Nutzung der Versammlungs- und Büroflächen pfarrei-
gener Kirchen und Gebäude in den Seelsorgebereichen der
Erzdiözese Köln durch die Internationale Katholische Seelsor-
ge (IKS) erhalten die Kirchengemeinden eine entsprechend
den nachfolgenden Kriterien erhöhte Zuweisung gemäß § 1
Zuweisungsordnung 2009 vom 27. März 2009 (Amtsblatt des
Erzbistums Köln 2009, Nr. 114):

Kategorie B1:
Für die ausschließliche Nutzung pfarreigener Gebäude und
Räume durch die IKS erhält die Kirchengemeinde pau-
schal 5,54 € pro Quadratmeter monatlich.

Kategorie B2:
Für die ausschließliche Nutzung pfarreigener Gebäude und
Räume durch die IKS, bei denen keine andere Vermietung
oder Veräußerung möglich ist, erhält die Kirchengemeinde
pauschal 4,16 € pro Quadratmeter monatlich.

Kategorie C:
Für die Mitbenutzung pfarreigener Gebäude und Räume
durch die IKS erhält die Kirchengemeinde:

1. bis 100 Quadratmeter genutzte Fläche:
pauschal 27,72 € pro Veranstaltung;

2. 100 bis 500 Quadratmeter genutzte Fläche:
pauschal 55,44 € pro Veranstaltung;

3. ab 500 Quadratmeter genutzte Fläche:
pauschal 110,88 € pro Veranstaltung.

Kategorie D:
Für die Nutzung pfarreigener Kirchen durch die IKS erhält
die Kirchengemeinde pauschal 34,65 € pro Veranstaltung.
Direkt aufeinanderfolgende Veranstaltungen gelten bei ei-
ner Gesamtdauer von bis zu 3 Stunden als eine Veranstal-
tung im Sinne dieser Ordnung. Die Nutzungsordnung für
Kirchengebäude der Erzdiözese Köln vom 6. Mai 2016
(Amtsblatt des Erzbistums Köln 2016, Nr. 460) ist zu be-
achten. 

Die erhöhten Zuweisungen für die Kategorien B1, B2, C 
und D decken alle Miet-, Betriebs-, Neben-, Heiz- und 
Abnutzungskosten ab.

Bei einer eventuellen Erhöhung der Zuweisungspauschalen an
die Kirchengemeinden steigen auch die oben festgesetzten
Pauschalbeträge in gleichem Verhältnis. Die erhöhte Zuwei-
sung ist schriftlich zu dokumentieren.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Ordnung „Nutzungsentschädigungen für den Ge-
brauch von Räumlichkeiten der deutschen Kirchengemeinden
durch die Internationale Katholische Seelsorge (IKS) für das
Haushaltsjahr 2009“ vom 20. Juni 2008 (Amtsblatt des Erz-
bistums Köln 2008, Nr. 148) außer Kraft.

Köln, 12. Dezember 2016

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln
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Dokumente des Erzbischofs 
 

Nr. 18  Änderung der Wahlordnung für die Pfarrgemein- 
deräte in der Erzdiözese Köln 

 
§ 1 

Änderung der Wahlordnung 
Die Wahlordnung für die Pfarrgemeinderäte in der Erzdiözese 
Köln vom 6. Dezember 2016 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 
2017, Nr. 9, S. 29 ff.) wird wie folgt geändert: 

1.  § 8 wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 1 wird die Angabe „neun“ durch die Angabe 
„fünf“ ersetzt. 

 
2.  § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„Der Wahlausschuss soll seinen Wahlvorschlag in geeig- 
neter Weise vorstellen und bekannt machen. Abwei- 
chungen davon sind dem Erzbischof über den General- 
vikar sowie dem Diözesanrat mitzuteilen.“ 

 
b)In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „vier“ durch die An- 

gabe „zwei“ ersetzt. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 

Die vorstehenden Änderungen treten zum 1. Februar 2021 in 
Kraft. 

 
Köln, den 12. Januar 2021 

 
+ Rainer Maria Card. Woelki 

Erzbischof von Köln 

Im Bewusstsein dessen, in Umsetzung der Erkenntnisse der 
MHG-Studie und in Weiterentwicklung des Verfahrens zur 
Anerkennung des Leids ergeht deshalb diese Ordnung für das 
Verfahren Anerkennung des Leids, die die bisher geltenden 
Regelungen zum Verfahren zu Leistungen in Anerkennung zu-
gefügten Leids ablösen. 
Durch die materiellen Leistungen soll gegenüber den Betroffe-
nen zum Ausdruck gebracht werden, dass die deutschen Bistü-
mer Verantwortung für erlittenes Unrecht und Leid überneh-
men. Die primäre Verantwortung zur Erbringung von Leistun-
gen liegt beim Täter. Überdies gibt es auch eine Verantwortung 
der kirchlichen Institutionen über den einzelnen Täter hinaus. 
Die Leistungen in Anerkennung des Leids werden durch die 
Diözesen in Deutschland als freiwillige Leistungen und unab-
hängig von Rechtsansprüchen erbracht. Dies geschieht als Zei-
chen der institutionellen Mitverantwortung und zur Sicher-
stellung von Leistungen an Betroffene ohne eine gerichtliche 
Geltendmachung und insbesondere, wenn nach staatlichem 
Recht vorgesehene Ansprüche gegenüber dem Beschuldigten 
wegen Verjährung oder Tod nicht mehr geltend gemacht wer-
den können.
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Nr. 23  Pfarrgemeinderatswahl  2021 
 
 
 
 
 
Köln, 15. Januar 2021 

Die Pfarrgemeinderatswahl findet in der Erzdiözese Köln am 
 

Samstag und Sonntag, dem 6. und 7. November 2021 statt. 
 
Die entsprechenden Unterlagen zur Wahlvorbereitung und 
Wahldurchführung sowie die EDV-Listen werden den Pfar- 
reien rechtzeitig zur Verfügung gestellt. 
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